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Die Errichtung des landschaftl. Archives fällt mit der Ernennung 
des 1. Registrators, Wenzel Sponrieb, im J. 1567 zusammen. 

A on jener Zeit bis 1800 wurden drei verschiedene Systeme der 
Archivsordnung eingefürt. Davon begann jedes neu und keines schloss 
anders als nur in der Zeit an das vorhergehende an. Man hat daher 
in unseren Tagen die Bezeichnungen des Antiquum, Medium und ltecens 
(16., 17. und 18. Jahrhundert) für sie angenommen. In den letzten 40 
Jahren, als das Archiv durch mannigfache Anlässe in Unordnung ge- 
iaten war, ging man zu widerholten Malen daran, die ganze Masse 
nach einem einzigen Systeme zu ordnen, setzte jedoch die Arbeiten 
nicht fort. So ist es dem Landesarchive anheimgefallen, die Neuordnung 
zu begründen. 

Das landschaftliche Archiv enthält Urkunden und Acten. 
Die Gruppe „Handschriften“, welche beim Joanneums-Archive sachge- 
mäss nicht ausgeschlossen sein kann, fällt hier weg, weil die betreffen¬ 
den Bände zu den entsprechenden Acten gereiht werden. 

Der Urkunden sind gegen 800, beginnend von 1186 und 
laufend bis 1778. Sie betreffen im grossen Ganzen die vornemsten 
Rechte und Verpflichtungen der steierm. Landschaft gegenüber der 
Regirung, die Provinzialgesetzgebung, das Schuldenwesen, den Besitz¬ 
stand und die Mitglidschaft der Stände. Dieselben sind in 7 Gruppen 
geghdert, worüber Tab. XXVIII. näheren Aufschluss gibt. 

Die Acten sind zum Teile noch in den einzelnen der früheren 
Systeme erhalten, zum Teile sind diese schon aufgelöst. Dadurch ist 
der Ueberblick des Gesammtvorrates nicht gleiclnnässig zu bieten, in- 
soferne, als die Vertretung der einzelnen Materien nach Zeit und Fas- 
cikelzal nicht allenthalben gegeben werden kann. So besteht das 
Antiquum zum Teile noch (mit c. 320 Fascikeln und einem Repertorium), 
ebenso das liecens (mit ca. 280 Fascikeln und 10 Bänden Repertorien); 
dann die Neubearbeitung eines Teiles der Archivalien von 1522 — 1720 
(mit c. 120 Fascikeln und zwei Repertorien), eine andere der letzten Zeit, 

A °m 16- 18. Jahrhundert (in ca. 160 Fascikeln) gleichfalls mit Regi¬ 
stern und eine Partie von ca. 150 Fascikeln unbearbeiteter und unein- 
gereihter Acten. Diese sämmtlichen noch nicht materienweise gegliderten 
Papiere schliessen sich an jene Mengen an, für welche die Betreffe 
bereits aufgestellt sind, und welche durch sie in der Ziffer der Fasci- 
kel natürlich noch sehr vermehrt werden. 

Aus diesen Betreffen ergibt sich auch die beiläufige Zu¬ 
sammensetzung des landschaftlichen Archives und der Schluss auf des¬ 
sen W ert für die politische und Culturgeschichte des Landes wie des 
Staates. 


